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Manchmal haben 
Sie die Wahl ...
Welche Wege dürfen Sie wann 
mit dem Fahrrad benutzen?
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Kinder bis zum 8. Geburtstag müssen auf dem Gehweg 
oder einem baulichen Radweg fahren, sie dürfen nicht 
auf der Fahrbahn fahren.
Kinder bis zum 10. Geburtstag dürfen noch auf dem 
Gehweg fahren oder können schon die Fahrbahn be-
nutzen.
Kinder ab dem 10. Geburtstag ist es verboten auf dem 
Gehweg zu fahren.

Ausnahme: Sie begleiten ein Kind unter 8 Jahre. Dann 
darf eine Begleitperson, die mindestens 16 Jahre alt ist, 
ebenfalls auf dem Gehweg mit dem Kind gemeinsam 
radeln.

Ausnahme: Gehwege können auch mit 
den Sinnbildern „Fussgänger“ und „Radfah-
rer“ (getrennt durch einen waagerechten 
Strich) markiert sein. Hier darf Rad gefah-
ren werden, es gibt aber keine Benutzungs-
pfl icht. Radfahrende dürfen mit angemes-
sener Geschwindigkeit fahren.

Ausnahme: Gehwege, die für die Benut-
zung durch Radfahrende zugelassen wer-
den, sind mit dem Schild „Radfahrer frei“ 
gekennzeichnet. Radfahrende müssen 
hier besondere Rücksicht auf Zufußge-
hende nehmen und dürfen höchstens mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren.

Darf ich auch auf Gehwegen fahren?

Wer hilft mir 
bei Unklarheiten?

In jeder Stadt oder Gemeinde gibt es 
Mitarbeiter:innen der Verwaltung, die 
sich um die Belange des Radverkehrs 
kümmern. Hier erhalten Sie kompetent 
Rat und Hilfe in allen Fragen rund um den 
Radverkehr in Ihrer Stadt oder Gemeinde.
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... aber eben nur manchmal! Was ist mit Wegen, die wie Radwege aussehen, 
aber nicht beschildert sind?
Wenn Wege

  rot gefärbt oder gepflastert,
  mit einem Fahrradsymbol markiert oder
  durch eine markierte Linie bzw. einen Pflasterstrei-

fen in zwei Bereiche getrennt sind,
aber mit keinem entsprechenden blauen Verkehrsschild 
gekennzeichnet sind, besteht keine Benutzungspflicht.
Diese „nicht benutzungspflichtigen Radwege“ müssen 
nicht benutzt werden. Sie haben hier die Wahl, ob Sie 
lieber auf der Fahrbahn oder auf dem Radweg fahren 
möchten.

Wann darf ich auf einem Radweg in beiden Rich-
tungen fahren?
Radwege sind grundsätzlich nur für eine Fahrtrichtung 
vorgesehen. Andere Verkehrsteilnehmende rechnen 
nicht damit, dass Radfahrer von beiden Seiten kommen 
können. 

Ausnahme: Ein Radweg ist 
für das Befahren in beiden 
Fahrtrichtungen zugelassen. 
Dann wird die Gegenrichtung 
durch ein Radweg-Schild 
ausgewiesen. An Einmün-
dungen werden die Autofah-
rer mit einem Schild darauf 
hingewiesen, dass Radfahrer 
aus beiden Richtungen kom-
men können.

Linksseitige Radwege können durch die 
alleinige Beschilderung mit dem „Radfahrer 
frei“- Schild als nicht benutzungspflichtige 
linke Radwege freigegeben werden. 

Was bedeuten die unterschiedlichen Markierun-
gen auf der Fahrbahn?
Radfahrstreifen werden auf der Fahrbahn mit breiten, 
durchgezogenen Linien und einem Radweg-Schild 
markiert. Sie müssen also durch Radfahrende genutzt 
werden. Mit anderen Fahrzeugen dürfen Radfahrstreifen 
nicht befahren werden. 

Schutzstreifen werden mit schmalen, unterbrochenen 
Linien markiert und dürfen im Begegnungsfall auch aus-
nahmsweise von Autofahrenden genutzt werden.

Halten und Parken ist mit Kraftfahrzeugen auf Schutz-
streifen und Radfahrstreifen verboten.

Wenn ein Radweg mit einem blauen Radweg-
Schild ausgewiesen wird, muss ich ihn dann auch 
benutzen? 
Ja! Alle Radwege, die mit einem der folgenden Schilder 
ausgewiesen werden, sind benutzungspflichtig und 
müssen im Normalfall auch benutzt werden. 

Radweg Gemeinsamer
Geh- und Radweg

Getrennter
Geh- und Radweg

Ausnahme: Der Weg ist nicht befahrbar (z. B. durch par-
kende Autos), dann darf ausnahmsweise auf der Straße 
gefahren werden.

Getrennter 
Geh- und 
Radweg

Schutzstreifen mit unterbrochener 
Markierung

Radfahrstreifen mit durchgezogener 
Markierung


